
Waffengesetz 

§ 42 Verbot des Führens von Waffen und Messern bei öffentlichen 
Veranstaltungen; Verordnungsermächtigungen für Verbotszonen 

 
(1) Wer an öffentlichen Vergnügungen, Volksfesten, Sportveranstaltungen, Messen, Ausstellungen, Märkten oder ähnlichen 
öffentlichen Veranstaltungen teilnimmt, darf keine Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 führen. Dies gilt auch, wenn für die 
Teilnahme ein Eintrittsgeld zu entrichten ist, sowie für Theater-, Kino-, und Discothekenbesuche und für 
Tanzveranstaltungen. 
 

(2) Die zuständige Behörde … 

(3) ……… 

(4) ………… 

 

(4a) Absatz 1 gilt entsprechend für das Führen von Messern. Ausgenommen vom Verbot des Führens von Messern sind: 

 1. Anlieferverkehr …. 

 2. Gewerbetreibende und ihre Beschäftigten …. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7.  

 8. Personen, die Messer im Zusammenhang mit der Brauchtumspflege, der Jagd oder der Ausübung des Sports  

     führen, 

 9. 

 10. 

 

(5) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung das Führen von Waffen im Sinne des § 1 Absatz 2 und von 

Messern verbieten oder beschränken  

     1. auf bestimmten öffentl.    
     2. 
     3. 
     4. 
     5. auf bestimmten öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen, die in den Nummern 2 und 3 genannten Orte 
         oder Einrichtungen angrenzen,    
     wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass im Fall der Nummer 1 auch künftig mit der Begehung solcher Straftaten 
     zu rechnen ist oder im Fall Nummer 2 bis 5 das Verbot oder die Beschränkung zur Abwehr von Gefahren für die  
     öffentliche Sicherheit erforderlich ist. In der Rechtsverordnung nach Satz 1 ist eine Ausnahme vom Verbot oder von der 
     Beschränkung für Fälle vorzusehen, in denen für das Führen der Waffe oder des Messers ein berechtigtes Interesse  
     vorliegt. Ein berechtigtes Interesse liegt insbesondere vor       
     1. für das Führen von Waffen 
    a) für Inhaber waffenrechtlicher ….. 
   b) 
   c) 
  d) 
     2. für das Führen von Messern in den Fällen des Absatzes 4a Satz 2. 

     Die Landesregierungen können die Ermächtigung nach Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 durch die Rechtsverordnung auf die 

     zuständige Landesbehörde übertragen; diese kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung weiter übertragen.  




